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Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung in der 
Kommunalpolitik

1, Neue Modelle kommunaler Mitspra
che in der Umweltpolitik

Eine Kommune ist für ihre Bewohner 
nicht nur ein wichtiges Stück Identität, 
sie ist darüber hinaus auch einer der 
bedeutendsten Orte, wo sich im Medium 
von lokaler Öffentlichkeit Meinungen 
bilden können. So ist seit den siebziger 
Jahren eine stark gewachsene Partizi
pationsbereitschaft von Bürgerinnen und 
Bürgern in erster Linie auf kommunaler 
und umweltpolitischer Ebene zu beob
achten, die dabei eher unkonventionelle 
Formen annimmt. Während sich 1989 
gerade 32 Prozent der Bevölkerung vor- 
stellen konnten, in einer Partei Mitglied 
zu werden bzw. mitzuarbeiten, lag diese 
Zahl für Bürgerinitiativen bei 51 Pro
zent1. Wenn früher noch versucht wurde, 
„das vorhandene bürgerliche Partizipati
onsbegehren in staatsrechtlich gezimmer
te Laufställchen zurückzudrängen“, so 
werden diese „Akte legaler unverfaßter 
Beteiligung“ heute in der Bevölkerung 
als weitgehend normal angesehen. Den
noch hat die offizielle Politik auf diese 
Tendenzen zumeist nicht durch Bereit
stellung neuer Beteiligungsverfahren, 
sondern in der Regel durch symbolische 
Reaktionen geantwortet, wie sie -  zum 
Beispiel ebenfalls in Backnang -  im

Aufbau von Presse- und Informationsäm- 
tem oder auch in der Einrichtung von 
Bürgertelefonen zu erkennen sind, die 
allerdings eher dem Stadtmarketing oder 
der persönlichen Imagewerbung dienen2. 
Neue Beteiligungsverfahren setzen im 
Gegenzug jedoch auf Initiative von „un
ten“, auf Partizipation und lokales Erfah
rungswissen.
Nun wird man vielleicht einwenden kön
nen, daß -  wie schon eingangs an den 
Verfahren zu Bürgerbegehren und Bür
gerentscheid dargestellt -  mittlerweile in 
fast allen Landesverfassungen direktde
mokratische Beteiligungsverfahren auf 
kommunaler Ebene eingeführt seien. 
Zum einen sind hier formal jedoch meist 
hohe Hürden aufgebaut, zum anderen 
halten viele Bürger Plebiszite nicht unbe
dingt für den Königsweg von politischer 
Beteiligung, weil ihnen längst manche 
Gegenargumente einleuchten, wie etwa 
dieses, daß abstimmungsfähige Entschei
dungen meist nur in Ja-Nein-Form vorge
geben werden und damit eventuell für 
komplexere Sachverhalte untauglich 
sind. Wenn Bürger also solche Verfahren 
geringschätzen, müssen sie deswegen 
nicht zwangsläufig partizipationsmüde 
sein, denn sie empfinden diese vielleicht 
als einen abgenagten Knochen, der ihnen 
hingehalten wird3.
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Hierin könnten die Gründe liegen, warum 
die herkömmlichen Mittel der Bürgerbe
teiligung so wenig Akzeptanz in der Be
völkerung finden, zunehmend als restrik
tiv und zu wenig effektiv eingeschätzt 
und deshalb in der Praxis auch so wenig 
wahrgenommen werden. Wenn Bürgerin
nen und Bürger aber andererseits wüßten, 
daß sie effektiv zu Wort kommen und ihre 
Vorschläge gehört werden, dann wäre es 
im Umkehrschluß erlaubt zu behaupten, 
daß ihre Partizipationsbereitschaft ent
sprechend ansteigen würde4.

Neue Beteiligungsmodelle liegen nun 
jenseits der Kontroverse um repräsentati
ve oder direkte Demokratie. Sie sollen ei
nen fairen Dialog und begründungsorien
tierten Diskurs ermöglichen und damit 
zur Erfüllung von drei Bedingungen einer 
erfolgreichen kommunalen Umweltpoli
tik beitragen, die

- in der Problemwahmehmung und Re
gelung von Prioritätenkonflikten,

- in der Vermittlung zwischen Experten 
und Bürgern sowie

- in der Öffnung von Netzwerken beste
hen3.

Während das Hauptproblem bei ersterer 
Bedingung zumeist in vorgegebenen 
finanziellen Engpässen, an der Freiwil
ligkeit von Umweltschutzleistungen oder 
an der Nachrangigkeit dieses Politikfel
des gegenüber wirtschaftlichen Interes
sen liegt und deswegen diesbezügliche 
Bemühungen oft schon im Vorfeld der 
Diskussion scheitern, ist an die zweite

Bedingung gerade diese Problemwahr- 
nehmung geknüpft.

Handlungsrelevantes Wissen erfordert 
die Verschmelzung eines nachvollziehbar 
vermittelten Expertenwissens mit dem 
Erkennen der Probleme vor Ort, die am 
besten von den Bürgern selbst vorgenom
men werden können. Deren oft über 
Jahrzehnte hinweg erworbenes Alltags
und Spezialwissen wird von den meist 
von außen kommenden Wahlbeamten auf 
Zeit in den Verwaltungsspitzen all zu oft 
unterschätzt und demzufolge ignoriert, 
was auf die Dauer zu empfindlichen 
Akzeptanzverlusten in der Bevölkerung 
führen muß.

Mit der Öffnung von Netzwerken und der 
Einbeziehung von gesellschaftlichen 
Akteuren in Beratungsprozesse können 
die Handlungskapazitäten in der kommu
nalen Umweltpolitik ganz erheblich 
erweitert werden. Dies ist ganz im Sinne 
eines „kooperativen Staates“6, der durch 
freiwillige Konfliktregelungsverfahren 
auf die öffentliche Meinung Rücksicht 
nimmt und nicht ganz ohne Eigennutz für 
eine später zu erwartende größere Akzep
tanz in umweltpolitischen Planungsfra
gen Krisenprävention betreibt.

Um Entscheidungsprozesse transparenter 
zu machen, reichen nämlich die her
kömmlichen freiwilligen Angebote zur 
Bürgerbeteiligung im repräsentativ-de
mokratischen Prozeß, die sich zumeist auf 
Formen wie Bürgerversammlungen und 
Podiumsdiskussionen beschränken, nicht 
aus. Auch die direktdemokratischen Ele-
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mente des Bürgerbegehrens und des Bür
gerentscheids stellen für die Sicherung 
einer breiten Interessensberücksichtigung 
in Netzwerken und Verhandlungssyste
men eigentlich keinen erfolgversprechen
den Ansatz dar, da sie wegen ihres infor
mellen Charakters einer förmlichen Ent
scheidung kaum zugänglich sind7.

Allen neuen Beteiligungsmodellen ist ge
meinsam, daß sie als Verbesserung gegen
über dem Bestehenden angesehen werden 
können, insbesondere dann, wenn sie dem 
Kriterium genügen, „veranstaltete Öffent
lichkeiten** von hoher Qualität zu sein8. 
Zusammengefaßt kann gesagt werden, 
daß sie

- beratend sind, und zwar dort, wo in 
einem politischen Entscheidungspro
zeß die zentralen Weichenstellungen 
erfolgen;

- durch Einbeziehung einer breiten 
Öffentlichkeit auch den Umfang der zu 
berücksichtigenden Interessen ver
größern;

- in dieser größeren Öffentlichkeit ge
meinsame Dialoge mit dem Ziel der 
Vorabklärung der Interessenkonflikte 
organisieren;

- keine systematische Benachteiligung 
von Interessen zulassen und eine grös
sere „Gerechtigkeit“ herstellen;

- Planungs- und Implementationszeit
räume verkürzen und ebenfalls Pla
nungs- und Realisationskosten vermin
dern9.

Allgemein können drei Grundtypen neue
rer Beteiligungsmodelle unterschieden 

werden, die einmal durch konfliktmitteln- 
de Ansätze, weiter durch interessenneu
tralisierende Methoden und zuletzt durch 
Formen partizipativer Projektentwicklung 
beschrieben werden10. Während die bei
den zuletzt genannten Modelle die Met
hoden der Planungszelle/des Bürgergut
achtens und mehrstufige dialogische Ver
fahren bzw. die Form des Stadtforums 
beinhalten, soll hier lediglich auf den kon
fliktmittelnden Ansatz der Umweltmedia
tion näher eingegangen werden.

Das Modell der Umweltmediation wurde 
in den siebziger Jahren in den USA als 
Reaktion auf die hohe Komplexität von 
Umweltkonflikten entwickelt. Es zielt 
auf die Konfliktlösung durch konsensori
entierte, informelle Verhandlungen unter 
Einbeziehung eines neutralen Dritten, des 
Mediators oder Konfliktmittlers11.

Nach einer eingehenden Konfliktanalyse 
werden von ihm Teilnehmer eines „Run
den Tisches“ benannt, an dem diese ihre 
Interessen zu dem Problembereich ange
messen artikulieren können. Zu diesem 
Zweck werden mit seiner Hilfe arbeits
fähige Spielregeln vereinbart, um die in 
mehreren gemeinsamen Diskussionsrun
den gewonnenen Ergebnisse dann als 
tragfähigen Konsens zusammenzufassen. 
Da das Ziel dieses Verfahrens ein von 
allen Beteiligten freiwillig akzeptiertes Er
gebnis sein muß, endet eine erfolgreiche 
Mediation demzufolge mit einer Über
einkunft der Parteien, die sie selbst als 
eine arbeitsfähige Konfliktlösung bezeich
nen und anerkennen. Die Vereinbarung 
wird schriftlich festgehalten und in der
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Regel dem auftragserteilenden Gremium 
zur Abstimmung vorgelegt, so daß gesagt 
werden kann, daß hier keine Abgabe von 
Souveränitätsrechten vorliegt.

Das Verfahren der Umweltmediation ist 
gerade bei großen und die Bevölkerung 
weitreichend involvierenden Planungen 
sinnvoll, um hier schon im Vorfeld die 
Abschätzung und Bewertung von Tech
nikfolgen hinterfragen zu können. Die 
Abwägung von Chancen und Risiken mit 
Hilfe von erstellten Szenarien kann dann 
weitere Auskunft über die Zukunfts
fähigkeit des Streitobjekts geben.

Gegner der neuen Beteiligungsmodelle 
bringen als Hauptargument meist die Ko
stenfrage ins Spiel, wenn es darum geht, 
sich etwa bei der Entscheidung um einen 
Standort oder ein Genehmigungs- und 
Planungsverfahren nicht allzu sehr in die 
Karten schauen zu lassen. Dies war auch 
bei einer vom Verfasser beantragten Vor
stellung von Angebotsanbietem zu einem 
extern geleiteten Mediations- bzw. Mo
derationsverfahren des „Runden Tisches“ 
Lerchenäcker im Backnanger Gemeinde
rat der Fall. Der Gemeinderat lehnte 
diese Möglichkeit einer zukunftsbestän
digen und innovativen Planungspartizi
pation ab und verpflichtete den Oberbür
germeister selbst dazu, den von ihm ins 
Leben gerufenen Runden Tisch Lerchen
äcker zu leiten12.

Auch befürchtete die Mehrheit des 
Gemeinderats, daß mit der Beteiligung 
von Bürgern eine Abgabe ihrer Souverä
nitätsrechte und damit ein vermeintlicher

Machtverlust einhergeht, was schlimm
stenfalls dann in der Unterstellung gip
felt, daß sie den Bürgern die Mitspra- 
chekompetenz in Sachfragen absprechen.

Die Gegenrechnung beginnt damit, daß 
der Nutzen effektiver Bürgerbeteiligung 
in Form einer Reduzierung von Politik
verdrossenheit -  besser Parteien- oder Po
litikerverdrossenheit -  kaum in Geldwert 
zu messen ist. Dasselbe gilt für die Kon
fliktprävention bzw. -lösung. Insofern ist 
der Gewinn unbestreitbar und als ganz er
heblich zu bezeichnen. Frühzeitig einset
zende konsensorientierte Verfahren kön
nen die Umsetzung von Vorhaben verkür
zen und ebenfalls finanzielle bzw. juristi
sche Unwägbarkeiten beseitigen helfen.

Eine Bürgerbeteiligung bei konfliktträch
tigen Auseinandersetzungen trägt somit 
zum kommunalen Frieden bei, und auch 
nach dem Prinzip der Gefahrenabwehr ist 
Vorsorge besser als Nachsorge. Konsulta
tionsprozesse dürfen deshalb nicht aus
schließlich von quantifizierbaren Ergeb
nissen her betrachtet werden, sondern 
müssen als konstruktiver Beitrag zum 
Aufbau und zur Pflege einer offenen Bür
gergesellschaft und damit zur Stärkung 
der demokratischen Strukturen in einer 
Gesellschaft aufgefaßt werden.

Im komunalen Bereich sollte ernsthaft 
darüber nachgedacht werden, bei jedem 
größeren Planungsvorhaben etwa ein bis 
zwei Prozent der geplanten Gesamtsum
me für eine effektive Bürgerbeteiligung 
vorzusehen13. So wie sich die ursprüng
lich freiwillige Umweltverträglichkeits-
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Prüfung hin zu einer mittlerweile gesetz
lichen Vorschrift nach dem Bundesnatur
schutzgesetz weiterentwickelt hat, so 
müßte ebenfalls das Instrument der Bür
gerbeteiligung als weiterer konsequenter 
Schritt institutionalisiert und als eine Art 
von Zukunftsdienstleistung „Bürgerbe
teiligungsprüfung“ verankert werden, die 
zum Netzwerkmanagement und als Er
gänzung von Planungs- und Genehmi
gungsverfahren eingesetzt werden sollte.

Die mittlerweile massenhafte Wahlent
haltung als Ausdruck von Parteienver
drossenheit und die gleichzeitig zuneh
mende Forderung der Bürger nach erwei
terter demokratischer Beteiligung läßt 
kaum eine andere Wahl zu, als die dafür 
entstehenden Kosten als eine notwendige 
Investition für den kommunalen Frieden 
anzusehen. Die bisher üblichen Beteili
gungsverfahren -  von Bürgerversamm
lungen bis hin zu teuren Gerichtsprozes
sen -  sind auch nicht zum Nulltarif zu 
bekommen.

2, Konsequenzen für das kommunale 
Verwaltungshandeln

Eine wichtige Erkenntnis der UN-Konfe
renz für Umwelt und Entwicklung 
(UNCED) 1992 in Rio war die Tatsache, 
daß viele der anvisierten Probleme und 
Lösungen im Bereich Umwelt und Ent
wicklung in besonderer Weise die Kom
munen betreffen. Die Aufgaben, die die 
Städte in ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Fragen leisten müssen, ge
winnen dabei eine globale Dimension, 

wenn man berücksichtigt, daß im Jahr 
2000 voraussichtlich mehr als die Hälfte 
und bis zum Jahr 2030 sogar zwei Drittel 
der gesamten Weltbevölkerung in Städten 
leben und arbeiten werden14. Die Kom
munalverwaltungen der einzelnen Länder 
waren aus diesem Grund in Kapitel 28 der 
Agenda 21 aufgerufen worden, bis zum 
Jahr 1996 gemeinsam mit ihren Bürgern 
einen Konsultationsprozeß einzuleiten, 
um vor Ort einen Konsens hinsichtlich ei
ner kommunalen Agenda 21 zu erzielen 
und damit die Voraussetzungen für einen 
notwendigen kulturellen Wandel der städ
tischen Leitbilder hin zu einer nachhalti
gen Entwicklung zu schaffen. Dieser soll
te stabil genug sein, um eine langfristige 
Orientierung zu etablieren und regional- 
spezifische Rahmenbedingungen, Beson
derheiten und Bedürfnisse in eine langfri
stige Planung zu integrieren15.

In den Städten und Ballungsräumen kon
zentrieren sich sowohl die Probleme wie 
auch die Lösungsmöglichkeiten der sich 
mittlerweile immer stärker wahrnehmba
ren globalen Krise, die hier hochverdich
tet und in Wechselwirkung zueinander 
auftreten. Damit werden die Kommunen 
zu entscheidenden Zentren für den öko- 
loischen Umbau und Wandel der Gesell
schaft, indem den supranationalen und 
nationalstaatlichen Regelungsmöglich
keiten „von oben“ ein politisch kommu
naler Impuls „von unten“ in Form einer 
„Lokalen Agenda 21“ entgegengesetzt 
werden kann.

Vor dem Hintergrund der Tatsache, daß 
sich die fortgeschrittene Industriegesell-
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schäft in einer Umbruchsituation befin
det, die nicht mehr allein auf ökonomi
sche Aspekte zu reduzieren ist16, muß 
eine ökologisch-soziale Wirtschaftspolitik 
auch auf kommunaler Ebene eine mehrdi
mensionale Balance anstreben17, denn mit 
einer isolierten Betrachtung dieser Per
spektiven geht aufgrund der zunehmen
den Globalisierung ein abnehmender 
volksw irtschaftlicher Nutzen einher18. 
Dementsprechend bezeichnet es der Rat 
von Sachverständigen für Umweltfragen 
(SRU) auch als sinnvoll, eine konsistente 
umweltpolitische Strategie zu entwickeln, 
die sich am „Prinzip der Gesamtvemet- 
zung“ aller zivilisatorischen Tätigkeiten 
orientiert19. Unter dem Leitbegriff der 
„dauerhaft-um weltgerechten Entwick
lung“ wird ein offenes Handlungs system 
mit begrenzenden Leitlinien verstanden, 
das neben dem Prinzip der Gesamtvemet- 
zung eine Ausrichtung der wirtschaftli
chen und sozialen Entwicklung an der 
Tragfähigkeit der natürlichen Umwelt 
vorsieht20. Im Gegensatz zur ökonomisti- 
schen Sichtweise steht hier ein umwelt
ethisch motivierter sozialer Wandel im 
Vordergrund.

Da die regionalen Situationen weltweit, 
aber auch in der Bundesrepublik Deutsch
land deutlich divergieren, ist hier eine 
Integrationsaufgabe gegeben, die sich mit 
dem Slogan „global denken und lokal 
handeln“ umschreiben und aus dem Be
griff des „sustainable development“, das 
heißt aus dem Anspruch auf eine zu
kunftsfähige Entwicklung, ableiten läßt21. 
In der Standortkonkurrenz sind die Städte 
und Gemeinden die Hauptbetroffenen der

Umwelt- und Arbeitsmarktkrise. Wenn 
allerdings Kommunen -  wie es auch in 
Backnang der Fall ist -  weiterhin die 
Standortkonkurrenz im Kleinen ausbauen 
und in der Hoffnung auf Großinvestoren 
ökologische Standards über Bord werfen, 
haben eine nachhaltige Entwicklung und 
alle wohlmeinenden Absichtserklärungen 
in Bezug auf eine Lokale Agenda 21 
keine Chance und sind letztlich nur als 
Etikettenschwindel zu bezeichnen.

In den Kommunen sind es in der Regel 
nicht Politik, Wirtschaft oder Verwal
tung, die die Anstöße zu einem zukunfts
fähigen Handeln geben, sondern Bürger
initiativen und Nichtregierungsorganisa
tionen, die als Akteure jenseits des poli
tisch-parlamentarischen Systems in E r
scheinung treten. Sie bieten den lokalen 
Entscheidungsträgem die Chance, Risi
ken bei komplexen Planungsentscheidun
gen zu vermindern, indem sie in diese 
einbezogen werden und die Verantwor
tung dadurch „nach unten“ verlagert 
wird22. Das kann als Beteiligung der Bür
gerschaft bei lokalen Vorhaben verstan
den werden, aber auch als ein M itgestal
ten der Kommunen, wenn es um W eltent
wicklung geht23. Als Beispiele für kom
munale Außenpolitik sowie internationale 
Kooperationen von Kommunen können 
die Charta von Aalborg24, das Klimabünd
nis (Alianza del Clima) sowie der Inter
nationale Rat für Um w eltinitiativen 
(ICLEI) angesehen werden.

Bis zum Ende des Jahres 1996 hatten erst 
etwa 200 der insgesamt 17.000 Kommu
nen in Deutschland Pläne für eine nach-
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haltige Umwelt- und Entwicklungszu
sammenarbeit ausgearbeitet, obwohl die 
Konsultationsprozesse mit der Bevölke
rung, die Erstellung von Leitbildern für 
die Stadtentwicklung sowie die letztend
liche Verabschiedung der darauf basie
renden lokalen Agenda 21 in den Kom
munalparlamenten bis zu diesem Zeit
punkt hätten abgeschlossen sein müssen.

Ein Grund dafür liegt an dem Umstand, 
daß Umweltschutzaktivitäten in der 
Regel für die Gestaltungsmehrheiten der 
Kommunen nur von nachrangiger 
Bedeutung sind. Es wird vernachlässigt, 
daß die Organisation des kommunalen 
Umweltschutzes quer zur Entstehungs
problematik der Schäden liegt. Versäum
nisse des kommunalen Entscheidungsbe
reichs werden dabei häufig auf fehlendes 
Geld, zu hohe Regelungsdichte im Um
weltschutz oder auf eine gegen das kom
munale Interesse auszulegende überge
ordnete Gesetzgebung geschoben25.

Doch viele Hemmnisse sind auch inner
halb der Kommune selbst zu suchen. 
Mangelndes Gespür für Zukunftsentwick
lungen, das Schielen nach kurzfristigen 
Erfolgen und der begrenzte kommunal
politische Wille, Konflikte durchzuste
hen, geben strukturellen Änderungen in 
der Prioritätensetzung oft keine Chance26. 
Weitverbreitet sind auch stillschweigende 
Abkommen zwischen Verwaltung und 
ortsansässigen Unternehmen, die soge
nannte „Kompensationsgeschäfte“ er
möglichen. So nimmt es nicht wunder, 
daß gerade in den Bereichen der Bauver
waltung die Korruptionsfälle in den letz

ten Jahren sprunghaft angestiegen sind. 
Meist geht es um die Erlangung von Pla
nungsvorteilen in Form von Befreiungen 
oder einer Lockerung von gesetzlichen 
Vorschriften, bei denen der Ermessens
spielraum dann in der Regel zu Lasten 
von Umweltstandards oder -gutachten 
ausgelegt wird. Die bei großen Planungs
vorhaben und entsprechenden Eingriffen 
in den Naturhaushalt vorgeschriebene 
Umweltverträglichkeitsprüfung wird oft 
zeitlich nachrangig in Auftrag gegeben 
und verspätet berücksichtigt, so daß diese 
folglich bei der Entscheidung über das 
entsprechende Projekt keine Berücksich
tigung mehr finden kann.

Für eine effektive Vorsorge reicht die bis
herige Ausrichtung der Umweltschutzpo
litik in den Kommunen folglich nicht aus, 
zumal die Nachsorge in ihrer Reichweite 
und Problemlösungsfähigkeit einen ab
nehmenden Grenznutzen erzeugt, dabei 
aber zunehmend teurer wird. In seiner 
Orientierung, die Auswirkungen der 
„Folgen“ zu reparieren27, die bereits ent
standen sind, ist er eine verhältnismäßig 
ineffektive, kostenträchtige, volkswirt
schaftlich eher unproduktive und wenig 
innovative Strategie, die die Problemur
sachen nicht ändert, sondern zur Wachs
tumsbedingung einer Entsorgungstech
nokratie werden läßt28.

Da übergreifende Leitbilder und eine 
Neuformulierung von Leitzielen29 der 
„Sustainable City“ noch weitgehend feh
len, werden wichtige Ansätze und fort
schrittliche Detaillösungen in ihrer Wir
kung auch durch fehlende Abstimmung
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eingeschränkt. Dies gilt sowohl für die 
Verwaltung selbst als auch für den Kon
takt der Behörden untereinander und mit 
anderen Akteuren, so daß sich Organisa
tionsaufbau und Kommunikationsstruk
turen der Kommunen kontraproduktiv 
auf das Ziel einer nachhaltigen Stadtent
wicklung hin auswirken. Eine kommuna
le Umweltschutzpolitik mit solchen Rah
menbedingungen kann nur selten mit der 
Dynamik der Schadenserzeugung Schritt 
halten.

Um eine Stärkung der politischen und 
organisatorischen Basis des Um welt
schutzes zu erreichen, muß ein konsenso
rientierter öffentlicher Diskurs stattfin
den, der sich für eine langfristige Ent
wicklung dieser Leitmaxime ausspricht. 
Die dann mit dem Auftrag zur konkreten 
Um setzung ausgestattete Verwaltung 
muß in die Lage versetzt werden, diese 
Anforderungen auf operationalisierbare 
Umweltqualitätsziele und Maßnahmen
programme herunterzubrechen30.

Während bei der Formulierung von Leit
bildern der Mut zu Visionen angebracht 
ist, muß bei der praktischen Durchsetzung 
von ökologischen Konzepten die Mach
barkeit der Planung im Blick behalten 
werden. Dabei ist es zwingend notwen
dig, die Gesamtverwaltung in das Ökolo
gische Leitbild einzubinden, um das her
kömmliche Nullsummenspiel der Macht
verteilung, in dem die stärkere Vertretung 
eines Aspekts nur durch Machtverlust in 
anderen Ämtern zu bekommen ist, nicht 
zu einem Hemmnis bei der Integration 
des präventiven Umweltschutzes in die

Organisationsziele der Verwaltung wer
den zu lassen31. Eine auf diese Weise im 
plementierte strukturelle Ökologisierung32 
ist dann als positives Ziel so zu formulie
ren, daß daraus für die einzelnen Fachäm
ter nicht zwangsläufig ein M achtverlust 
entstehen muß, dafür aber Anreize zu r 
Entwicklung von Eigeninteresse an U m 
weltschutzaufgaben entstehen. Damit ist 
auch die Entwicklung eines grundsätzlich 
anderen Politikstils verbunden, der we
sentlich durch Kooperation, Dezentralisie
rung und Partizipation gekennzeichnet ist.

Da Verwaltungen aus ihrem Grundver
ständnis heraus konservativ strukturiert 
sind, ist ihr Charakter auf Berechenbar
keit und Routine ausgelegt. Durch d ie  
starke Segmentierung der Ressorts w ird 
die Inform ationsverarbeitungskapazität 
eingeschränkt33, bilden sich ressortegoi
stische Wahmehmungsmuster und ver
größern sich Kommunikationsfehler an  
den Schnittstellen. Aus dieser Organisati
onsform resultieren viele Spezialinteres
sen, die Innovationen im Sinne eines 
übergeordneten Gemeinwohls erschwe
ren34. Unvorhergesehen auftretende Pro
blemstellungen und nicht erw artete 
Folgen beanspruchen folglich die Verwal
tung regelmäßig über ihre Leistungs
fähigkeit hinaus35. Sie muß daher auf die 
komplexer werdende Umwelt reagieren, 
indem sie sich als lernende Organisation 
versteht36, weil sie eine schon häufig be
schriebene Tendenz zur Verabsolutierung 
des eigenen Standpunkts hat. Auch be
günstigt die Organisationsstruktur der 
Verwaltung Eigeninteressen, die sachge
mäße Lösungen verlangsamen oder ver-
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hindern können. Etablierte Positions- und 
Finanzierungsinteressen von Verwal
tungsteilen, die mit den Interessen der 
Allgemeinheit nicht identisch sind, gehen 
oft in die Entscheidungsfindung mit ein37, 
dominieren sie sogar häufig. Aus der Er
fahrung, daß die Kommunalverwaltung 
und -politik bei dynamisch steigender 
Komplexität der Gesellschaft und der zu 
lösenden Aufgaben immer häufiger an die 
Grenzen ihrer Lösungsfähigkeit stoßen, 
ist der Schluß zu ziehen, daß ohne eine er
weiterte Demokratisierung und Bür
gerbeteiligung die Handlungsfähigkeit 
der Kommune deutlich schwinden wird.

In den Kommunen ist jedoch häufiger 
eine Voreingenommenheit gegen Verfah
ren zur Partizipation der Bevölkerung zu 
beobachten. Nicht unerheblich ist auch 
die Tatsache, daß eine Bürgerbeteiligung 
nicht voraussetzungslos stattfinden kann. 
Sie ist auf Gesprächsbereitschaft, -fähig- 
keit und relative Entscheidungsoffenheit 
der Verwaltung angewiesen. Die in den 
bisherigen Genehmigungsverfahren als 
Öffentlichkeitsbeteiligung ausgegebenen 
Maßnahmen erweisen sich jedoch in der 
Praxis zumeist als „partizipatorische Ver
zierung bürokratischer Entscheidun
gen38.“ Diese für alle Seiten enttäuschen
den Veranstaltungen haben sich bisher 
eher hemmend auf die Konfliktregelung 
ausgewirkt und dabei positionelle Strate
gien39 verfestigt, die ohne Mediation und 
vertrauensbildende Maßnahmen nicht zu 
durchbrechen sind.

Als notwendig erweist sich der Verzicht 
auf technokratische Verfahren, denn es ist 

nicht eine fachlich-technische Lösung in 
erster Linie gefragt, sondern ein praktika
bles und akzeptables Arrangement für 
eine möglichst große Mehrheit. Hierfür 
scheint es wichtig zu sein, neben den be
troffenen besonders auch nicht betroffene 
Bevölkerungsgruppen in die Planung mit 
einzubeziehen. Durch die Vielfalt der 
Werte und Sichtweisen, die von den ein
bezogenen Personen vertreten werden, 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, ge
samtgesellschaftlich rationale Planungs
entscheidungen zu erwirken40. Weiterhin 
sind strukturelle Voraussetzungen zu 
schaffen, um Anstöße aus partizipativen 
Prozessen in das Handeln von Politik und 
Verwaltung zu integrieren, denn auch das 
nicht eingehaltene Versprechen der 
Beteiligung zerstört die politische Kultur.

Neben projektbezogener Beteiligung 
über kontroverse Entscheidungen lassen 
sich projektübergreifende Partizipations
modelle wie etwa „Runde Tische“ insti
tutionalisieren. In dem Maße, in dem ge
genseitige Akzeptanz und Vertrauen er
zeugt werden, steigt die Chance für Lö
sungen, die als „win-win“- Situationen zu 
bezeichnen sind41. Die zur Zeit gängige 
Strategie der Nicht-Kommunikation ver
stärkt Feindbilder, die einer kooperative
ren Verwaltungskultur entgegenstehen. 
Daher wäre der Einstieg in neue partizi
pative Politikmodelle mit vorgelagerten 
„Politikdialogen“ hilfreich, um Blocka
dehaltungen in dem traditionell herr
schaftsorientierten Verwaltungshandeln 
zu verhindern42.

Als Fazit für die Konsequenzen, die das
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Verwaltungshandeln für eine dauerhaft
umweltgerechte Entwicklung ziehen 
muß, muß gefordert werden, daß präven
tiver Umweltschutz konkret alle etablier
ten und routinisierten Aufgabenbereiche 
der Kommune einbeziehen muß. Dies gilt 
vor allem für die Tätigkeiten der Liegen
schaftsämter, der Stadt- und Verkehrs
planung etc. Es ergibt sich daraus Hand
lungsbedarf auf zwei miteinander zu ver
schränkenden Ebenen:

- Erstens muß die Verwaltung quer zu 
ihrer bisherigen Organisationsstruktur 
liegende Problemfelder ressortüber
greifend bearbeiten. Weiterhin sind 
Innovationen und Qualifikationsmaß
nahmen innerhalb der Verwaltung not
wendig, die das „Organisationsiemen“ 
fördern.

- Zweitens muß ein institutioneller 
Rahmen geschaffen werden, um Parti
zipation zu unterstützen und Möglich
keiten zu erarbeiten, wie Ergebnisse 
des Partizipationsprozesses in das 
Handeln von Politik und Verwaltung 
übertragen werden können. Hierfür 
sind neue Formen der Kommunikation 
und Kooperation mit der Bevölkerung 
zu erproben43.

Um diese Ziele erreichen zu können, muß 
es den unterschiedlichen Akteuren und 
Interessensverbänden auf kommunaler 
Ebene gelingen, ihre Planungsmaximen 
und Politikinstrumente auf eine Umwelt
verträglichkeit hin zu überprüfen und un
tereinander eine neue Bezugs- und Poli
tikfähigkeit zu entwickeln44.
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